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Wachter des Waldes und der Fluren:

Bannwart und Flurhuter

Die Institution Bannwart kann bis ins Mittelalter zu-
rickverfolgt werden. Bannwarte als Hiiter in Wald und

Flur gehoren zu den altesten Beamten der Dorfgemein-
schaft. Die wohl fritheste Erwahnung eines Bannwarts

in unserer Region findet sich im Weistum (Rechtsbuch)

der stift-sackingischen Dinghofe, dasin die erste Halfte

des 14. Jahrhunderts datiert wird: Ein Banwart sol ouch

alle Tag zuo einem Mal in ein Fronhoultz gan unde sol es

behueten als es dem Gotzhus und der Gebursame Niutze si.
Manchmal unterschied man zwischen den Holzbann-
warten und den Feldbannwarten; letztere trugen spater
auch die Bezeichnung Flurhiiter.'

Der Bannwart im Fricker Dorfrecht

Die Bannwarte iiberwachten die Wilder, Acker, Wie-
sen und Hage. Sie sorgten dafiir, dass die Flur- und
Waldordnung eingehalten, Frevler entdeckt und Scha-
den behoben wurden. Taglich waren sie auf ihren Kon-
trollgangen anzutreffen. Oft zogen die Bannwarte im
Dorf auch Bussen und Strafgelder ein und amteten als
Dorfweibel und Boten.

In Osterreichischen Zeiten musste in Frick jeder Ein-
wohner turnusgemass, im System der «Kehri», das nicht
immer beliebte Amt ein Jahr lang austiben, es sei denn,
er fand einen Stellvertreter. Das um 1730 niederge-
schriebene Fricker Dorfrecht® halt fest:

Was Banwardtsdienst anlangt, soll ein jeder Burger oder In-
wohner in der Gemeindt Frickh, der Feur undt Licht hat |...],
ausgenomben den Pfarrherren, Vogt, Sigerist undt Hebam-
menmann, den Banwartendienst ein Jahr lang, von Martini
bis wider dahin ohne Underschaid versehen. Wann aber Ein
oder der Ander hohen oder nideren Standts, sich dessen be-
schweren undt den Dienst nicht versehen wollte, ist ihme er-

laubt, einen Anderen ahn seine Stehl zue ordnen, undt wann
er von Vogt und Geschwornen tauglich erkannt, soll er dar-
aufhin angenomben werden.

Die drei Dorfer der Homberger Vogtei besassen min-
destens je einen Bannwart. Jeder Blirger oder Hinter-
sassin Frick und Gipf, der mit einem Zug, das heisst mit
einem Gespannvon vier Ochsen, fahren konnte, musste
dem Fricker Bannwart jdahrlich eine Hafergarbe ent-
richten, fir einen halben Zug wurde eine halbe Garbe
gefordert. Die Gipfer und Oberfricker Bannwarte selbst
hatten von den Bewohnern ihrer Orte keine Jahres-
garbe zu Gute.

Richtete Vieh von Gipfer Bauern im Fricker Bann
Schaden an, so musste der Bannwart die Tiere vor das
Haus ihres Besitzers treiben und von diesem pro Tier
drei Kreuzer, die sogenannte Einung, einfordern. Ver-
ursachte Vieh aus dem eigenen Dorf einen Schaden, so
hatte der Fricker Bannwart die Tiere ebenfalls vor das
Haus ihres Besitzers zu bringen und das Schadensgeld
sowie die Einung einzuziehen. Letztere wurde den Ge-
schworenen iibergeben. Handelte es sich um Vieh, das
weder aus der Gipfnoch aus Frick stammte, trieb es der
Bannwart in einen eigens dafiir bestimmten Stall, den
Einungsstall. Die Tiere galten als Pfand, bis ihr Besitzer
denvonihnenangerichteten Schaden beglichen und die
Einung bezahlt hatte.

Zu den Aufgaben des Bannwarts gehorten auch das Ein-
ziehen der Schadensgelder und deren Aushandigung an
die Geschadigten. Ebenso hatte er Strafgelder einzu-
ziehen und das Geld den Geschworenen, den Gehilfen
des Vogtes, zuhanden der Gemeindekasse abzugeben.
Konnte ein Bannwart nicht in Erfahrung bringen, wer
oder wessen Tiere auf einem Acker, einer Matte, einer
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Biindte oder in den Reben einen Schaden verursacht hat-
ten, musste er fiir diesen selbst aufkommen oder zumin-
dest mit dem Geschadigten einen Vergleich aushandeln.

Bannwarte und Geschworene rechneten jeweils an

Martini wegen der Gemeind Gefellen und Strafen mitein-
ander ab. Noch ausstehende Gelder musste der Bann-
wart innerhalb von 14 Tagen nach Martini mahnen
und einziehen. Zahlte ein Schuldiger nicht, so durfte
der Bannwart ihm ein Pfand ausfiihren, meist wohl ein

Stuck Vieh. Konnte der Bannwart den Geschworenen

den offenen Geldbetrag nicht aushandigen, so tlber-
nahmen diese das Pfand. Gelang es Bannwart und Ge-
schworenen nicht, bis 20 Tage nach Martini das Geld
einzutreiben, so waren die Schuldigen nichts mehr schuldig,
und die Geschworenen und der Bannwart kamen an ihrer
Stelle zur Kasse.

Jahrlich neue Schuhe

Die Besoldung der Fricker Bannwarte setzte sich zu-
sammen aus einem Teil der Einungsgelder und eingezo-
genen Bussen, einer Entschiadigung aus der Gemeinde-
kasse sowie den Bannwartsgarben.

In einer der altesten noch vorhandenen Gemeinderech-
nung von 1687 ist erstmals von einer Entschadigung
an den Bannwart die Rede, jedoch ohne Angabe eines
konkreten Betrages. 1714 erhielt der Holtzbannwart 20
Gulden sowie 1 Gulden und 1 Batzen fir ein neues Paar
Schuhe. Im folgenden Jahr waren es 10 Gulden sowie 1
Gulden und 12 Batzen Schuhgeld. Zum Vergleich: der
damalige Schulmeister erhielt von der Gemeinde 20
Gulden und 2 Saum (rund 300 Liter) Wein.

Gemaiss den Gemeinderechnungen jener Jahre tiber-
nahmen neben den Bannwarten auch die Geschwore-

nen Hiterfunktionen, vor allem in den Reben und im
Fricker Wald auf dem Tiersteinberg.’

Nachléssige Bannwarte

Das erwahnte System der Kehri bewahrte sich nicht.
Der Amtszwang bewirkte, dass mancher Bannwart
seine Aufgaben nur halbherzig und mit mangelndem
Pflichtbewusstsein versah. Gerade im maria-theresia-
nischen Zeitalter, als die Obrigkeit mit verscharften
Forstgesetzen versuchte, die arg ausgebeuteten Walder
zu schiitzen und nachhaltiger zu bewirtschaften, waren
nachlassige Bannwarte fehl am Platz. Dies erkannte
auch Joseph Leimgruber, Fricktaler Obervogt und
Stabhalter von Herznach. 1766 bat er das Oberamt, in
jedem Dorf der Vogtei Herznach einen Bannwart mit
einer langeren Amtszeit anstellen zu diirfen. Das An-
suchen stiess in Rheinfelden auf offene Ohren: Bereits
am folgenden Tag traf die Zustimmung des Oberamtes
in Herznach ein. Bald erhielten auch andere Vogteien
der Herrschaft Rheinfelden die Anweisung, auf den
kommenden Jahresbeginn einen tauglichen Bannwart
zu ernennen.

Anfang 1780 unterstellte das Oberamt die Bannwarte
dem kaiserlich-koniglichen Forstmeister und entmach-
tete so die bisher zustandigen Vogte. Fortan mussten
die Bannwarte die Frevler nicht mehr beim Vogt, son-
dern bei den Forstern der drei Obervogteien verzeigen.
Das Recht, die Bannwarte zu bestimmen, blieb jedoch
immer bei den Gemeinden.*

Umstrittene Bannwartsgarben
Auswartige,dieim Fricker Bann Land bewirtschafteten,
mussten bei der Ernte auf jedem angebauten Grund-



stiick eine Garbe als Lohn fiir die Bannwarte zurticklas-
sen. Das Dorfrechthaltfest: Wan ein Fremder in der Vogtey
Frick Aecker anbliimet hat und selbige schneidet, sollen die
Banwarten in der Vogtey von solchen Aeckern, es seyen ein
oder mehr, ein Garben nehmen, was es tragt, von welchen
aber die Oeschger ausgenommen seynd, wie sie dann auch
das Gegenrecht hierinfalls gegen uns observieren.

Die Grosse des Grundstiicks spielte dabei keine Rolle.
Dies stiess bei den Eikern, die im Fricker Bann im Ge-
biet Seckenberg und Brachmatt Land bewirtschafteten,
gegen Ende des 18. Jahrhunderts zunehmend auf Kritik.
Dass auch fir kleine Parzellen eine ganze Garbe her-
gegeben werden musste, empfand man als unverhalt-
nismassig. Im Sommer 1793 wandten sich die Eiker in
dieser Angelegenheit an das Oberamt. Ihr Vorschlag:
Die Bannwartsgarbe solle nur noch entrichtet werden
bei Grundstiicken ab einer Flache von mindestens einer
halben Jucharte (18 Aren); fiir kleinere Parzellen soll
der Bannwart statt einer Garbe 6 Kreuzer erhalten.

Das Oberamt bestellte die beiden Ortsvorsteher, Hom-
bergervogt Anton Mosch und Obervogt Dinkel, nach
Rheinfelden und drangte sie zu einer giitlichen Eini-
gung. Wahrend sich Dinkel einem Gemeindeversamm-
lungsbeschluss verpflichtet sah, pochte Mosch auf die
Einhaltung des iberlieferten Rechts. Das Oberamt
selbst hielt die bisherige Regelung fiir ungerecht und fiir
bediirftige Landbesitzer als driickend. Es verfligte am
22.Juni 1793, dass ab dem kommenden Jahr die Fricker
Bannwarte wie von den Eikern vorgeschlagen entlohnt
werden sollen. Die Gemeinde Frick erhielt die Moglich-
keit, gegen diesen Entscheid zu rekurrieren. Die Fricker
Ortsvorsteher beauftragten daraufhin Anton Trond-
lin, einen Beamten der Freiherren von Roll, im Namen

der Gemeinde Frick beim Oberamt Rekurs einzulegen.
Damit war die Angelegenheit erledigt — glaubten zu-
mindest die Fricker.

Die Eiker aber entschadigten den Fricker Bannwart
entsprechend dem Entscheid des Oberamtes. Und als
der Bannwart seinen Naturallohn auf dem Seckenberg
holen wollte, fand er auf den kleineren Grundstiicken
keine Garbe vor. Entriistet protestierte der Homberger
Vogt beim Oberamt. Dieses erklarte das Vorgehen der
Eiker fur rechtens, da gegen den Entscheid vom 22. Juni
1793 kein Rekurs eingegangen war. Nun richtete sich
der Zorn der Fricker gegen Anton Trondlin. Dieser ver-
sicherte jedoch hoch und heilig, den Rekurs innerhalb
der gesetzten Frist per Post dem Oberamt zugestellt zu
haben.

Fir die Fricker war die Antwort des Oberamtesdusserst
krinkend und beschwehrend, umso mehr, als die Blirger
von Frick weiterhin Bannwartsgarben nach Schupfart,
Herznach, Hornussen und Kaisten entrichten mussten,
auch fur Parzellen, die kleiner als eine halbe Jucharte
waren. Frick sah ein Recht aus undenklichen Zeiten
verletzt und verlangte, die Eiker Bannwartsgarben an
einem Ort so lange einzulagern, bis der Streit entschie-
den war. Doch das Oberamt blieb hart. Nun beschwer-
ten sich die Fricker bei der vorderdsterreichischen Re-
gierung, die das hergebrachte Recht schiitzte und den
Entscheid des Oberamtes aufhob.’

Auch der bereits erwahnte Bannwartshafer, den jeder
Gipfer Bauer jahrlich den Fricker Bannwarten entrich-
ten musste, fihrte nach der Trennung der Dorfer Ober-
frick und Gipf von Frick 1804 zu heftigen Streitereien.
1806 verzichtete Frick schliesslich auf die Gipfer Bann-
wartsentschadigung.
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Eintragungen von
1899 in der Fricker
Frevel-Controlle.
Die anzeigenden
Bannwarte August
Riigge und Ignaz
Mosch sind als Ver-
leider in der ersten
Spalte aufgefiihrt.



Das Bannwartswesen im 19. Jahrhundert

Das Bannwartsamt bestand auch nach der Grindung
des Kantons Aargau weiterhin. Das 1837 von der Regie-
rung genehmigte Waldreglement der Gemeinde Frick
kommtim Artikel 4 auf die Bannwarte zu sprechen:’
Der Gemeinderath hat die unmittelbare Aufsicht tiber die
Gemeinds-Waldungen, ihm liegt es ob, dartiber zu wachen,
dass Bewirthschaftung und Benutzung jedes an seinem Orte
vorschriftmdssig angewendet werde. Nebst dem Gemeinde-
rath sollen aber zu jeder Zeit zwei Bannwarthen zur gehori-
gen Aufsicht, wie bisdahin, vondem Gemeindrath aufgestellt
und vorschriftmdssig verpflichtet werden |...].

Die Bannwarte hatten den Gemeinderatbei der Abgabe
des Biirgerholzes und des Bauholzes zu unterstuitzen
und ihm Verstosse gegen die Waldordnung anzuzeigen.
Neben einer fixen Entlohnung durch die Gemeinde
kamen die Bannwarte in den Genuss eines Drittels der
Frevelbussen. Der Gemeinderat hielt jeden Monat eine
Gerichtssitzung, an welcher er die ihm gemeldeten Fre-
veltaten verhandelte. Die Ortsvorsteher besassen die
Kompetenz, Haftstrafen von hochstens 48 Stunden oder
Geldbussen bis 10 Franken auszusprechen. Schwerer
wiegende Falle wurden dem Bezirksgericht ibergeben.

Aus dem Frevelregister

Das Gemeindearchiv beherbergt ein Frevelregister mit
Eintragen aus der Zeit von 1862 bis 1942. Der Frevelta-
tengab esviele: Laub und diirres Holz sammeln, Baume
umhauen, Tragstecken und Bohnenstecken schneiden,
auf Waldlichtungen und Schldagen Gras mahen und an-
deres mehr.

Zwischen dem 24. und dem 27. Juni 1865 verzeigten
Gemeindeforster Suter und Bannwart Karl Schilling

insgesamt 22 Personen, die in den Waldgebieten Dicker
Einschlag und Brachmatt mit der Sichel Gras mahten.
Es handelte sich dabei vor allem um Frauen und Toch-
ter, darunter auch die Frau des Polizisten Joseph
Schmid. Der Schaden wurde pro Person mit 40 Rappen
angegeben.

Im Dezember 1868 beobachtete Bannwart Schilling,
wie August Meng und August Keller im Chasletenbo-
den je einen Tragstecken schnitten. Die beiden seien
schon ofters gewarnt worden, vermerkt das Register.
1871 treffen wir auf die umfangreichste Frevlerliste mit
insgesamt 29 Fallen. Es war die Armut, welche die Men-
schen zu verbotenen Handlungen verleitete: hier Gras
mahen, da etwas diirres Holz auflesen, dort ein Baum-
chen fallen.

Einige versuchten mit dem Holzfrevel ihre finanzielle
Lage etwas aufzubessern. Als Beispiel seien hier der
Buchbinder Albert Kalt und Adolf Kalt genannt, die
im Januar 1884 an der Kornberghalde Holz frevelten;
zuvor hatten sie einen Teil ihrer aus Wellen bestehen-
den Burgergabe verkauft...

1899 nennt das Frevelregister erneut den Namen Kalt.
Diesmal wurde Luise Kalt, Buchbinders, von den Bann-
warten Ignaz Mosch und August Riigge angezeigt, weil
sie zusammen mit vier weiteren Personen im Dicken
Einschlag 73 Sacke Laub abgefiillt hatte. Der Wert des
Laubes wurde auf 14.60 Franken berechnet, der Scha-
den auf21.90 Franken (vgl. Abb.).

Nicht zu vergessen die Weihnachtsbaumfrevler, von
denen es heute noch einige geben soll. Die ersten nennt
das Frevelbuch im Jahr 1914. Damals kam Bannwart
Ignaz Mosch vier Frickern auf die Schliche, die Tan-
nenbaumchen fir den Heiligabend geschlagen hatten.
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Unter den Ubeltitern finden wir auch den Kirchensig-
risten Karl Keller, der in der Nassi gleich zwei Baum-
chen gefallt hatte.

Aus dem Pflichtenheft von 1934

Dem Bannwart ist die Hut tiber die Gemeindewaldungen und
desoffenen Landestibertragen. Alssolcher hat er gewissenhaft

dartiber zu wachen, dass allfdlliger Schaden und Nachteil ver-
hindert, der Nutzen aber soviel als nur moglich vermehrt und
gefordert wird. Entdeckte Vergehen hatte er unverziiglich

dem Gemeindeforster zu melden, der die Anzeige mit
Bericht und Antrag dem Gemeinderat weiterleitete. Der
Bannwart hatte auch die Marchsteine im Wald zu kon-
trollieren und die Waldarbeiter zu beaufsichtigen. Dabei

wurde ihm untersagt, von Arbeitern Trinkgelder anzuneh-
men und die betreffenden Personen bei den Waldarbeiten zu

bevorzugen oder andere Arbeiter aus personlicher Abneigung

zu krinken. Ausdricklich wird festgehalten, dass der
Bannwartgleichzeitg auch Flurhiiter war.®

Der letzte Bannwart

Der letzte Fricker Bannwart war Adolf Mosch, der in
jungen Jahren schwer erkrankte und seine Funktion
nicht mehr austiben konnte. Im Herbst 1962 beschloss
der Gemeinderat, ihm trotz seiner Arbeitsunfahigkeit
die jahrliche Bannwartsbesoldung in der Hohe von 300
Franken vollumfanglich auszurichten. Adolf Mosch
starb 1963. Die Aufgaben des Bannwartes wurden
fortan von Waldarbeitern ibernommen.

Verstirkung der Flurhut
Das Bannwarts- und Flurhiiteramt schien im 19. Jahr-
hundert zeitweise sehr begehrt gewesen zu sein: Als

beispielsweise am 24. Dezember 1842 der Gemeinde-
rat drei Bannwarte bzw. Flurhiiter bestimmte, standen
acht Bewerber zur Auswahl. Nach drei Wahlgangen
standen Fridolin Herzig, Xaver Schmid und Melchior
Erb fest.

Die Anzahl der Bannwarte und Flurhiiter variierte je
nach Bedarf. Vor allem in Zeiten der Not verstarkte
die Gemeinde die Flurhut. Am 19. Mai 1847 erschie-
nenvor dem Gemeinderatalt Gemeinderat Mosch und
Anton Hohler. Sie klagten, in der Kirchmatt und anderen
Orten werde ihnen die Wiesen sehr ausgeraubt, das Gras
verlaufen und zu Boden gedriickt. Es sei ein grosser Scha-
den entstanden. Sie verlangten, dass angesichts der
Teuerung und der Lebensmittelknappheit die Feldpo-
lizei verstarkt werde. Der Gemeinderat beschloss, bis
Ende Jahr zusatzlich zu den Bannwarten zwei tiichtige
Feldhiiter aufzustellen. Zudem erging eine Warnung
an die Bevolkerung, dass, wer auf fremdem Eigentum
grase, jate, Feldfriichte entwende oder Baume scha-
dige, gebuisst werde. Neun Tage spater bestimmten die
Ortsvorsteher in geheimer Wahl die neuen Feldhtter
Melchior Erb und Mathias Mosch, die sofort vereidigt
wurden. Die beiden erhielten bis Ende Jahr je 15 Fran-
ken. Insgesamt bewarben sich vier Personen fir das
Amt.

Der zunehmende Feldfrevel ist vor dem Hintergrund
der damaligen schwierigen wirtschaftlichen Lage zu
sehen. Grosse Teile der Bevolkerung litten in jenen
Jahren unter witterungsbedingten Missernten, der Kar-
toffelkrankheit sowie den hohen Lebensmittelpreisen.
Die Auswanderung nahm zu und erreichte in der ersten
Halfte der 1850er-Jahre einen Hohepunkt.’



Die Pflichten der Flurhiiter

1934 erliess der Gemeinderat gleichzeitig mit dem
neuen Pflichtenheft fiir die Bannwarte auch ein solches
fir die Flurhiiter.

Zur Handhabung der Flurpolizei sind in der Gemeinde zwei
Flurhiiter gewdhlt, halt das Heft im ersten Punkt fest. Die
Flurhiiter haben die Pflicht, die Kulturen, insbesondere auch den
Obstwuchs und die Gemiisepflanzungen der Grundeigentiimer
vor Beschddigungen und Entfremdungen zu sichern und vor-
kommende Fille dem Gemeinderate zu verzeigen. |[...| Insbeson-
dere ist auch beziiglich des Weidenlassens von Vieh auf fremden
Eigentum ein wachsames Auge zu halten, desgleichen auf das un-
berechtigte Laufen von Hiihnern, Enten und anderem Gefliigel.
Eswurde den Flurhiitern zur strengen Pflicht gemacht, im
Herbst wahrend der Morgen- und Abenddammerung
und vor allem in der Nacht fleissig Kontrollgange durch-
zufihren.

Reifes Obst forderte von den Hiitern stets erhohte Auf-
merksamkeit. Im Gegensatz zu heute lockten frither die
stissen Kirschen und Zwetschgen oder die knackigen
Apfel Kinder und Jugendliche. Wihrend der Weltkriege
stibitzten zusatzlich Soldaten die Friichte von den Bau-
men.ImSommer 1944 drangten einige Baumbesitzerden
Gemeinderat zum Handeln. Dieser lud am 30. Juni 1944
Flurhiiter Josef Schmidle, Ortspolizist Erb, Werkmeister
Mosch, Bannwart Fricker und Brunnenmeister Schmid
vor. Die Vorladung erfolgte, weil bereits Klagen eingegan-
gen sind dahingehend, dass Militdrpersonen Kirschen freveln
sollen. Alle Vorgeladenen wurden angehalten, ihren Auf-
sichtspflichten nachzukommen und Beobachtungen zu
melden. Der Gemeinderat machte zudem die Truppen-
kommandanten sowie die polnischen Internierten dar-
aufaufmerksam, dass Kirschenfrevel strafbar sei.
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Der letzte Flurhiiter

Nachdem der fiir die Amtsperiode 1962/65 gewahlte
Flurhiiter Fritz Erb im Herbst 1963 demissioniert hatte,
tbertrug der Gemeinderat die Flurhut dem damaligen
Gemeindeweibel und Ortspolizisten Alfred Balz.

1974 trat das neue Reglement tiber die Bodenverbesse-
rungsanlagen in Kraft. Zur Kontrolle etwa von Flurwe-
gen, Drainagen und Feldbrunnen wihlte der Gemein-
derat Walter Erb vom Schiitzenhof zum Flurhiiter. Der
Landwirt, ab 1992 auch Leiter der Ackerbaustelle, war
der letzte Fricker Flurhiiter. Seine Aufgaben wurden
2002 von der Landschafts- und Landwirtschaftskom-
mission sowie von der Bauverwaltung tibernommen.

Dr. Linus Husser

Anmerkungen

' Waullschleger, Erwin: Forstliche Erlasse der Obrigkeit im ehe-

mals vorderosterreichischen Fricktal, Birmensdorf 1990, S. 239.

Das Buch befindet sich im Gemeindearchiv Frick (GAF). Zum
Dorfrecht vgl. auch Senti, Anton: Vogtei und Gemeinde Frick im
17.und 18.Jahrhundert, in: Vom Jura zum Schwarzwald, 1948.

3 GAF Osterreichische Akten 4.

Graf, Walter: Die Selbstverwaltung der fricktalischen Ge-
meindenim 18.Jahrhundert, in: Vom Jura zum Schwarzwald,
1964/65,S.115-118.

> StAAG AA 6210/6.

Hiisser, Linus: Der Zerfall der alten Vogtei Frick und die Griin-
dung der Gemeinde Gipf-Oberfrick, in: Frick — Gestern und
Heute, 9/2004,S. 17f.

7 GAF 14/0.
¥ GAF16/1.

Wessendorf, Berthold: Die iiberseeische Auswanderung aus dem
Kanton Aargauim 19.Jahrhundert, in: Argovia, 85/1973,
S.108-113.

N



, . e =
gt e a . ST

£ e
e g e b
T
% o
£ g}-é,.«fwﬁ‘g & Wi
Ay s sy gt G o
. B # * - P J A = | ot w3 g
i gl e t e A% o fe 94 3 Y B M AR o e e b R e | s s e B g e g
o or b gj(k,“ﬂ‘_a"o; S NS W ot | e oalicnss toaelope s e ol gl s 40 e I e T 1 A R 5 Nl £ Pl e oA W crnt i g,
il N P e i # b A s e B, e oA 4 i I . e e .l T -

o B e TR .
T Xy Lt _.:%r,:n, S T ;*”&;g_*’frl.;“ i gty AT e g T R s L S T i s

PP g
. 5 3 - o ¥ ! s 4 ¢
i * p _ g & B g N s g & e g ‘: o w . W .
- s P wich s Suey lriicer. souing g AW e 5 b it B T T

3 % * 2 »

e e n
& Fowe : %
bl W oo i ¥ 08
= A .




	Wächter des Waldes und der Fluren : Bannwart und Flurhüter

